
AGB –Teilnahmebedingungen für unsere Skireisen nach Kanada mit Heliskiing 
 

Das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen als Kunde und KELLY SPORTS richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach 
§§ 651a-k des BGB und nach den folgenden Reise- und Teilnahmebedingungen, die die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen und 
ergänzen. Jede Kundin/Jeder Kunde erkennt mit der Reiseanmeldung für sich und für die von ihm mitangemeldeten Personen diese 
Bedingungen als verbindlich an. 
 

1. Buchung und Reisebestätigung: Die Buchung kann schriftlich direkt bei KELLY SPORTS vorgenommen werden. Mit Ihrer Anmel-
dung bieten Sie uns den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Der Reisevertrag kommt durch die schriftliche Bestätigung 
durch KELLY SPORTS zustande, wobei die Korrektur von Irrtümern aufgrund von Druck- oder Rechenfehlern vorbehalten bleibt. Eine Bestä-
tigung von KELLY SPORTS, die von der Buchung der Kundin/des Kunden abweicht, gilt als neues Angebot, an das sich KELLY SPORTS 
zehn Tage bindet. Der Vertrag kommt durch die Annahme der Kundin/des Kunden mit dem Inhalt der Bestätigung von KELLY SPORTS 
zustande. 
 

2. Bezahlung:  KELLY SPORTS ist berechtigt, nach Vertragsschluss eine Anzahlung von € 250 zu verlangen. Der in der Reiseaus-
schreibung genannte Preis gilt vorbehaltlich größerer Wechselkursschwankungen. Sollte sich der Reisepreis ändern, so teilen wir Ihnen dies 
spätestens 45 Tage vor Reisebeginn mit. Wenn im Vertrag oder der Ausschreibung kein anderer Termin genannt wird, ist der Gesamtbetrag 
der gebuchten Reise bis spätestens 45 Tage vor Reisebeginn zu bezahlen bzw. wird 45 Tage vor Reisebeginn aufgrund der erteilten 
Lastschriftermächtigung eingezogen. 
 

3. Rücktritt der Kundin/des Kunden: Die Kundin/der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist 
formfrei möglich, sollte im Interesse der Vertragspartner jedoch schriftlich erklärt werden.  
Im Falle des Rücktritts ist KELLY SPORTS zur Geltendmachung pauschalierter Entschädigung berechtigt gemäß folgender Staffelung:  
� Rücktritt bis 45 Tage vor Reisebeginn 30% des Reisepreises 
� Rücktritt bis 30 Tage vor Reisebeginn 50% des Reisepreises 
� Rücktritt bis 15 Tage vor Reisebeginn 70% des Reisepreises 
� Rücktritt bis   1 Tag   vor Reisebeginn 90% des Reisepreises 
� Rücktritt am Abreisetag oder bei Nichterscheinen 95% des Reisepreises. 
� Bei späterem Rücktritt muss der gesamte Reisepreis bezahlt werden. 
Der Kundin/dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass KELLY SPORTS ein Schaden nicht entstanden oder wesentlich niedriger als 
die Pauschale ist. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten- / Reisekrankenversicherung. 
 

 

4. Rücktritt durch KELLY SPORTS: KELLY SPORTS kann vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Reisebeginn 
den Reisevertrag kündigen: 
a) ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Durchführung der Reise trotz Abmahnung nachhaltig stört oder durch sein Verhalten 

andere gefährdet oder sich sonst vertragswidrig verhält. 
b) ohne Einhaltung einer Frist, wenn die Durchführung der Reise infolge bei Vertragsabschluß nicht voraussehbarer höherer Gewalt 

oder Streik erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird. 
c) wenn die angegebene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wurde und dies der Reisenden/dem Reisenden spätestens am          

21. Kalendertag vor dem beabsichtigten Reisebeginn mitgeteilt wurde (Zugang). 
 
Kündigt KELLY SPORTS den Reisevertrag nach Buchst. a), dann verfällt der Reisepreis. Kündigt KELLY SPORTS gemäß b) oder c), 
so werden der Reisenden/dem Reisenden alle eingezahlten Beträge unverzüglich zurückerstattet. Kündigt KELLY SPORTS den Vertrag 
gemäß b) nach Reisebeginn, so erhält der Reiseteilnehmer vom Reisepreis den Teil zurück, der den ersparten Aufwendungen von 
KELLY SPORTS entspricht. Weitergehende Schadensersatzansprüche werden im gesetzlich zulässigen Umfang ausdrücklich ausgeschlos-
sen.  
 

5. Haftung: KELLY SPORTS haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für 
� die gewissenhafte Reisevorbereitung 
� die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger 
� die Richtigkeit der Reisebeschreibung 
� die ordnungsgemäße Erbringung der reisevertraglich vereinbarten Reiseleistungen. 
Eine Haftung für Ausfälle, Störungen oder die ständige Betriebsbereitschaft von Liftanlagen wird hiermit jedoch ausgeschlossen; ebenso die 
Haftung für eine ausreichende Schneelage.  
 

Die Haftung von KELLY SPORTS für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist der Höhe nach auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 
� soweit ein Schaden der Reisenden/des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder 
� soweit KELLY SPORTS für einen der Reisenden/dem Reisenden entstandenen Schaden allein wegen des Verschulden eines Leis-

tungsträgers verantwortlich ist.  
 

Der Kundin/dem Kunden wird in diesem Zusammenhang im eigenen Interesse der Abschluss einer Reiseunfall- und Reisegepäckver-
sicherung, sowie einer Auslandskrankenversicherung empfohlen. Die Teilnehmer der Reisen sind nicht unfall- oder haftpflichtver-
sichert. KELLY SPORTS selbst ist haftpflichtversichert. 
 

6. Heliskireisen und Beförderung im Linienverkehr 
Bei Buchung von Heliskireisen sowie Beförderungsleistungen im Linienverkehr sowie in anderen Fällen, in denen KELLY SPORTS hierauf 
besonders hinweist, wird KELLY SPORTS ausschließlich als Vermittler von Fremdleistungen  tätig. In diesen Fällen gelten uneingeschränkt 
die jeweiligen Reise-, Zahlungs-, Storno-, Beförderungs- und Haftungsbedingungen der betreffenden Veranstalter bzw. Beförderungsunter-
nehmen.  
 

7. Passbestimmungen u.ä.: Für die Einhaltung der Pass-, Visa-, Devisen-, Zoll- und Impfbestimmungen ist die Reisende/der Reisende 
selbst verantwortlich. Das gilt auch für das Mitführen aller anderen für die Reise notwendigen Unterlagen. Alle Kosten und Nachweise 
aus der Nichtbeachtung dieser Hinweise gehen zu Lasten der Reisenden/des Reisenden. Alle Auskünfte erfolgen nach bestem Wissen und 
Gewissen, aber ohne Gewähr. 
 

8. Gerichtsstand: Gerichtsstand für Klagen aus dem Vertragsverhältnis ist Müllheim. Auf das Vertragsverhältnis findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. 
 

9. Salvatorische Klausel: Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Vertrages zur Folge. 
 

10. Datenerfassung: Die Teilnehmerdaten werden durch KELLY SPORTS elektronisch erfasst und können zu internen Werbezwecken 
verwendet werden. 
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